
Darf eine verbeamtete Lehrkraft in NRW die
angeheiratete(n) Nichte/Neffen unterrichten?
Beitrag von „Bolzbold“ vom 15. Juni 2025 17:58

Ich schließe mich chemikus08 an und würde ergänzend noch §§ 33ff. des
Beamtenstatusgesetzes anführen. Damit erübrigt sich eine gesetzliche Engführung.
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